
Samstag      14.01.2023 19.30 Uhr

20.01 | 21.01 | 27.01.2023   19.30 Uhr

28.01.2023     17.00 Uhr

weitere Termine: 15.01.2023     15.00 Uhr

Premiere:

Martin Luther Haus
Kirchplatz 3 

74906 Bad Rappenau
Parken: Hinter dem Rathaus

der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Rappenau

präsentiert:

„Unikate mit 
Wohlfühlgarantie“
Ausstellung von Jutta von Stephani 
mit Lichtobjekten im Kulturhaus Forum 
Fränkischer Hof Bad Rappenau
Bis 5.2.2023, jeden Samstag und 
Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr ge-
öff net. Der Eintritt ist frei.

„Märchen meets Music“ mit 
dem Balsam Märchenteam
Samstag, 14.1.2023, 19.30 Uhr
Wasserschloss Bad Rappenau
Volksmärchen - frei erzählt von den 
Märchenerzählerinnen Cornelia Tan-
ner und Eva Kern-Horsch, einfühlsam 
kombiniert mit Musik von Heiko Fischer 
und Johannes Horsch. Karten kosten 17 
Euro im Vorverkauf und 19 Euro an der 
Abendkasse.

Bürgersprechstunde   
mit OB Sebastian Frei
Die nächste Sprechstunde mit Ober-
bürgermeister Sebastian Frei fi ndet am 
Donnerstag, 19.1.2023 von 16.00 bis 
17.30 Uhr statt. Bitte melden Sie sich 
unter Tel. 07264/922-124 an, wenn Sie 
einen Termin vereinbaren möchten. 

„Viel mehr als 1.700 Jahre“
Ein Abend mit jiddischen Liedern zur 
wechselvollen Geschichte der Juden 
in Europa mit den „Homentaschn“ am 
Freitag, 20.1.2023 um 19.30 Uhr im 
Wasserschloss Bad Rappenau. Karten 
kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Infos 
gibt es bei der VHS-Außenstelle Bad 
Rappenau (Tel. 07264/4807).

12. Januar 2023

1/2
Bad Rappenau | Babstadt | Bonfeld | Fürfeld | Grombach | Heinsheim | Obergimpern | Treschklingen | Wollenberg | Zimmerhof

www.siegelsbach.de  | www.badrappenau.de

Bad Rappenau
MITTEILUNGSBLATT der Großen Kreisstadt

und der Gemeinde Siegelsbach



Mitteilungen der Gemeinde

Siegelsbach
Bürgermeisteramt Siegelsbach

Veranstaltungen im Januar 2023

13.1 Musikverein Probebeginn nach 
Winterpause

Großer 
Bürgersaal

14.1 Sportclub 1921 e. V. Christbaumsamm-
lung

in allen 
Straßen

15.1 Gemeinde Siegels-
bach

Neujahrsempfang Großer 
Bürgersaal

17.1 Evangelische Kir-
chengemeinde

Café im Schloss Evang. 
Gemeinde-
haus

21.1 Musikschule unte-
rer Neckar

Jugend Musiziert - 
Soundcheck

Großer 
Bürgersaal

22.1 Musikschule unte-
rer Neckar

Jugend Musiziert - 
Soundcheck

Großer 
Bürgersaal

24.1 Gemeinde Siegels-
bach

Gemeinderatssitzung Großer 
Bürgersaal

29.1 MGV „Eintracht 
1906“
Siegelsbach e.V.

Zentrale Gedenkfei-
er für verstorbene 
Mitglieder

Kath. Kirche

Einladung zum Neujahrsempfang 2023

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zum Neujahrsempfang 2023 am Sonntag, 15. 
Januar 2023 um 16.00 Uhr im Großen Saal des 
Bürgerzentrums lade ich Sie ganz herzlich ein. 
Im feierlichen Rahmen werden Bürger*innen 
geehrt, die sich in der Gemeinde besonders 
ehrenamtlich engagiert haben. Darüber hinaus 
wird die Blutspenderehrennadel an langjährige 
Blutspender*innen verliehen und für die im Jahr 2022 geborenen 
Kinder Gutscheine für Obstbäume überreicht. Die musikalische Um-
rahmung erfolgt durch den Musikverein Siegelsbach.
Ich freue mich auf Ihren Besuch.
Ihr Tobias Haucap, Bürgermeister
Foto: Pixabay

Fundsachen

• silberne Kette mit zwei Anhängern
• blauer Schlüssel mit einem Anhänger
• drei Schlüssel mit einem Schlüsselband der Firma Filtration 

Group (Fundort: Mozartstraße)

Streu- und Räumpfl icht

Die Gemeinde Siegelsbach weist auf die Streu- und Räumpfl icht 
im Winter hin. Laut der Streupfl ichtsatzung der Gemeinde vom 
27.11.1989 dürfen die Straßenanlieger nur abgestumpftes Material 
wie Sand, Splitt oder Asche verwenden. 
Die Gehwege müssen werktags bis 7.00 Uhr und an Sonn- und Feier-
tagen bis 8.00 Uhr geräumt und gestreut sein. 
Wenn nach diesen Zeitpunkten erneut Schnee fällt oder Schnee- 
oder Eisglätte aufritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu 
räumen und zu streuen. 
Diese Pfl icht endet um 21.00 Uhr. Es ist so zu räumen, dass Sicherheit 
und Leichtigkeit des Straßenverkehrs gewährleistet und insbesonde-
re ein Begegnungsverkehr möglich ist. Es ist in der Regel auf mindes-
tens 1 m Breite zu räumen.

Stellenausschreibung

Gemeinde Siegelsbach  Landkreis Heilbronn

Die Gemeinde Siegelsbach mit rund 1.700 Einwohnern im Land-
kreis Heilbronn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Kassenverwalter (m/w/d) für die Gemeindekasse

Die Stelle ist in Vollzeit und unbefristet.

Ihr Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten:
- Leitung der Gemeindekasse mit eigenverantwortlicher Erle-

digung der Kassengeschäfte
- Abwicklung, Überwachung und Verwaltung des gesamten 

Zahlungsverkehrs
- Verbuchung der Kontoumsätze
- Vorbereitung und Durchführung der Tagesabschlüsse und 

Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsplans und der 
Jahresabschlüsse

- Unterstützung im Fachbereich Finanzen
Außerdem ist der Stelle die Sachbearbeitung aller Gemeinde-
steuerangelegenheiten zugeordnet.

Wir bieten Ihnen
- fl exible Arbeitszeiten im Rahmen der Gleitzeitregelung
- umfangreiche Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie 

mobiles Arbeiten
- leistungsgerechte Vergütung nach EG 9a und die im öff ent-

lichen Dienst üblichen Sozialleistungen

Haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungs-
fachangestellte/-r beziehungsweise als verbeamtete Person im 
mittleren Verwaltungsdienst oder verfügen Sie über eine Aus-
bildung als Steuerfachangestellte/r? Dann freuen wir uns über 
Ihre Bewerbung.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 
27.1.2023 an das Bürgermeisteramt Siegelsbach, Wagenbacher 
Str. 4a in 74936 Siegelsbach, gerne auch per E-Mail an
quintana@siegelsbach.de . Für Fragen steht Ihnen Herr Thorsten 
Densborn, Tel. 07264/9150-23, gerne zur Verfügung.

Umtauschpfl icht für Führerscheine - Geburtsjahr-
gänge 1959 bis 1964 bis zum 19. Januar 2023 umtau-
schen

Die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 sind bis Donnerstag, 19. Januar 
2023 dazu verpfl ichtet, einen Antrag auf Umtausch des alten Papier-
führerscheins in einen EU-Kartenführerschein zu stellen.
Die Führerscheinstelle des Landratsamts Heilbronn fordert daher alle 
Bürgerinnen und Bürger der Jahrgänge 1959 bis 1964, die noch einen 
grauen, rosa oder DDR-Papierführerschein besitzen, dazu auf, den 
Antrag auf Umtausch beim Rathaus ihres Wohnorts einzureichen.
Mitzubringen sind der alte Führerschein, ein gültiges Ausweisdoku-
ment (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein aktuelles biometri-
sches Lichtbild. Das Antragsformular ist im Rathaus erhältlich.
Ab Freitag, 20. Januar 2023 beginnt die Frist für den Führerscheinum-
tausch für die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970.
Weitere Informationen sind unter www.landkreis-heilbronn.de/fueh-
rerscheinumtausch abrufbar.
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Grundsteuer: Erklärung muss bis Ende Januar abge-
geben werden

Am 31. Januar 2023 endet die Verlängerung des Abgabetermins für 
die Grundsteuererklärung. Bis dahin müssen Eigentümerinnen und 
Eigentümer von Grundstücken (Grundsteuer B) ihre Erklärung beim 
Finanzamt eingereicht haben. Wer dies nicht getan hat, bekommt 
eine Erinnerung vom Finanzamt. Die Erinnerungsschreiben für die 
Grundsteuer B werden voraussichtlich im ersten Quartal 2023 ver-
schickt.
Bislang sind in Baden-Württemberg rund 2,48 Millionen Grundsteu-
ererklärungen eingegangen. Das sind etwa 44 Prozent aller abzuge-
benden Erklärungen.
Private Eigentümerinnen und Eigentümer von land- und forstwirt-
schaftlichem Besitz (Grundsteuer A) bekommen Anfang Januar 2023 
vom Finanzamt ein Informationsschreiben zugeschickt, das sie bei 
der Abgabe der Erklärung unterstützt.
Die Erklärungen zur Grundsteuer A können jedoch auch jetzt schon 
eingereicht werden. Hier wird erst im zweiten Quartal 2023 an die 
Abgabe erinnert. Eine Abgabe bis 31. März 2023 ist bei der Grund-
steuer A deshalb ausreichend.
Die zentrale Internetseite www.grundsteuer-bw.de bietet zahlreiche 
Informationen rund um das Thema „Grundsteuer“ und Antworten 
auf die am häufigsten gestellten Fragen (FAQ). Auch Unterstützungs-
angebote zur Abgabe der Erklärung sind dort zu finden - wie Ausfüll-
hilfen, Erklärvideos und Beispielfälle.
Diejenigen, die ihre Erklärung bereits abgegeben haben, erhalten 
den Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheid sobald das 
Finanzamt die Erklärung bearbeitet hat. Zwischenzeitlich sind rund 
500.000 Bescheide erstellt worden. Die Bearbeitung und der Versand 
der Bescheide erstreckt sich noch bis ins Jahr 2024.
Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das: Wenn sie den Grund-
steuerwertbescheid und den Grundsteuermessbescheid bekommen 
und die Angaben im Bescheid mit ihren Unterlagen übereinstimmen, 
müssen sie nichts weiter unternehmen. Wer aber beispielsweise 
übersehen hat, eine überwiegende Wohnnutzung in der Erklärung 
anzugeben und die Steuermesszahl daher nicht passt, kann das dem 
Finanzamt nachträglich noch mitteilen.
Wie die Bescheide der Finanzämter zu lesen sind und wie es dann 
weitergeht, zeigt auch ein kurzer Erklär-Clip auf dem YouTube-Kanal 
des Finanzministeriums Baden-Württemberg unter
https://www.youtube.com/watch?v=OsNqhFPbbJw.
Einspruch gegen die Bescheide muss innerhalb eines Monats schrift-
lich erfolgen. Eine Eingangsbestätigung vom Finanzamt gibt es hier-
für nicht. Am einfachsten lässt sich ein Einspruch einreichen über 
„MeinElster“, aufrufbar über www.elster.de, oder das Kontaktformular 
der Finanzämter im Internet unter https://finanzamt-bw.fv-bwl.de.
Sollten Eigentümerinnen und Eigentümer mit der Bewertung ihres 
Grundstücks aufgrund des vom zuständigen Gutachterausschuss 
festgelegten Bodenrichtwertes nicht einverstanden sein, können 
sie unabhängig von der Einspruchsfrist mithilfe eines qualifizierten 
Gutachtens eine Neubewertung beim Finanzamt beantragen. Hier-
für muss das Gutachten nachweisen, dass der tatsächliche Wert des 
Grund und Bodens um mehr als 30 Prozent vom Grundsteuerwert 
abweicht. Weitere Infos hierzu gibt es ebenfalls in den FAQ auf 
www.grundsteuer-bw.de („Allgemeines zur Grundsteuer“).
Entscheidend für die Höhe der neuen Grundsteuer sind die soge-
nannten „Hebesätze“. Diese werden von den Kommunen im Laufe 
des Jahres 2024 neu festgelegt. Wie hoch die neue Grundsteuer ab 
dem Jahr 2025 für die einzelnen Eigentümerinnen und Eigentümer 
ausfällt, teilt ihnen ihre Kommune dann im finalen Grundsteuerbe-
scheid mit. Berechnungen mit dem alten Hebesatz haben daher für 
die neue Grundsteuer keine Aussagekraft.

Das erste aber nicht das letzte Siegelsbacher Winter-
dörfle

Alle Beteiligten waren sich einig: Das erste Siegelsbacher Winter-
dörfle schreit nach einer Wiederholung. Ursprünglich als Begleitpro-
gramm für den Müllmarkenverkauf am Samstag, 17.12.2022 ange-
dacht, waren viele lang und gern geblieben.
Neben den Müllmarken im Bürgerzentrum standen auf dem Rath-
ausvorplatz heiße Getränke von Glühwein über Punsch zu Kaffee zur 
Verfügung. Musikverein und Sportclub waren mit Schnäpsen und 
heißen Würsten am Start und bei den LandFrauen konnte man sich 
mit selbst gebackenem Kuchen stärken oder diesen für den Sonntag 
mitnehmen. Die Jungmusiker des Musikvereins traten mit vorweih-
nachtlicher Musik erst draußen und später dann im Foyer auf. Trotz 

der frostigen Temperaturen war es dem Jugendorchester eine Freu-
de, das Winterdörfle zu umrahmen. Nach der Musik kam dann der 
Nikolaus und brachte die kleinsten Siegelsbacher mit gefüllten Stie-
feln zum Strahlen. Das aufgestellte, extra beheizte Zelt füllte sich erst 
gegen Abend. Glühwein und Brötchen mussten wiederholt nachge-
holt werden, der Kuchen war bereits kurz nach 17.00 Uhr leer. Die 
Veranstaltung, eine Kooperation zwischen Gemeindeverwaltung, 
Sportclub, Musikverein und LandFrauen, wird sicher auch nächstes 
Jahr wieder stattfinden.

Foto: Gemeinde

Übergabe von zwei Raumluftfiltern SilentCare von 
der Firma Filtration Group

Reine Luft frei von Viren, Bakterien und anderen Schadstoffen för-
dert wesentlich unsere Gesundheit. Besonders in Räumen mit hoher 
Personenfrequenz steigt die Zahl luftgetragener Schadstoffe schnell 
an und erhöht somit die Infektionsgefahr mit Krankheitserregern 
enorm. Da Frischluftzufuhr in Räumen oft nicht im optimalen Maße 
gewährleistet werden kann, sind Raumluftfilter die perfekte Lösung. 
Diese filtern regelmäßig Schwebstoffe und aerosolgetragene Schad-
stoffe in geschlossenen Räumen, wie z.B. Viren, Pollen, Bakterien und 
Feinstaubpartikel.
Als Weihnachtsgeschenk überreichten im Dezember Herr Wolfram 
Zuck und Frau Harisa Lumpp von der Firma Filtrarion Group aus 
Öhringen Herrn Bürgermeister Haucap zwei Raumluftfilter Silent-
Care.
Der SilentCare ist mit 43 db(A) eines der leisesten Geräte auf dem 
Markt der Luftreinigungsgeräte. Er hat ein schlankes Design und Rol-
len und kann dadurch mobil und flexibel eingesetzt werden.
Die Gemeinde Siegelsbach bedankt sich sehr herzlich bei der Firma 
Filtration Group für dieses wertvolle Weihnachtsgeschenk.

Foto: Gemeinde

Foto: Thinkstock/iStockphoto

RauchmelderRauchmelder
sind Lebensrettersind Lebensretter



Mitteilungsblatt Bad Rappenau • 12. Januar 2023 • Nr. 1/2 Gemeinde Siegelsbach  | 17

Siegelsbacher Veranstaltungskalender 2023 
  
 

Datum  Verein/Veranstalter  Veranstaltung  Veranstaltungsort/ 
Treffpunkt 

 
J a n u a r 
01.01.2023  Radsportfreunde  Neujahrswanderung  Treffpunkt 

Bürgerzentrum 
06.01.2023  Kath. Kirche  Seniorennachmittag  Gr0ßer Bürgersaal 

08.01.2023  Musikverein  Neujahrsbrunch  Gasthaus zur 
Eisenbahn 

13.01.2023  Musikverein  Probebeginn nach 
Winterpause  Großer Bürgersaal 

14.01.2023  Sportclub 1921 e. V.  Christbaumsammlung  in allen Straßen 

15.01.2023  Gemeinde Siegelsbach  Neujahrsempfang  Großer Bürgersaal 

17.01.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Café im Schloss  Evang. 

Gemeindehaus 

21.01.2023  Musikschule unterer Neckar  Jugend Musiziert
Soundcheck  Großer Bürgersaal 

22.01.2023  Musikschule unterer Neckar  Jugend Musiziert
Soundcheck  Großer Bürgersaal 

29.01.2023  MGV „Eintracht 1906“ 
Siegelsbach e.V. 

Zentrale Gedenkfeier für 
verstorbene Mitglieder  Kath. Kirche 

 
F e b r u a r 
01.02.2023  DRK Senioren  Seniorennachmittag  Kleiner Bürgersaal 

03.02.2023  Tennisclub  Mitgliederversammlung  Gasthaus zur 
Eisenbahn 

04.02.2023  Landfrauen  Winterfeier Kreislandfrauen 
Heilbronn  Großer Bürgersaal 

17.02.2023  Musikverein  Faschingsprobe  Großer Bürgersaal 

21.02.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Café im Schloss  Evang. Gemeindehaus 

22.02.2023  Landfrauen  Heringsessen  Großer Bürgersaal 

 
M ä r z 
01.03.2023  DRK Senioren  Seniorennachmittag  Kleiner Bürgersaal 

03.03.2023  Radsportfreunde  Generalversammlung  Gasthaus zur Eisenbahn 

03.03.2023 
Evangelische 
Kirchengemeinde, Kath. 
Kirchengemeinde & ETG 

Weltgebetstag der Frauen 
 

18.03.2023  Landfrauen  LadyNightBasar  Großer Bürgersaal 

21.03.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Café im Schloss 

Evang. Gemeindehaus 

24.03.2023  Musikverein  Generalversammlung  Gasthaus zur Eisenbahn 
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25.03.2023  Radsportfreunde  Fahrradbörse  Großer Bürgersaal 

25.03.2023  Gemeinde Siegelsbach  Gemarkungsputzaktion  Großer Bürgersaal 

27.03.2023  FreizeitGymnastikVerein  Generalversammlung  Gasthaus zur Eisenbahn 

 
A p r i l 
05.04.2023  DRK Senioren  Seniorennachmittag  Kleiner Bürgersaal 

09.04.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Osternacht  Evang. Kirche 

09.04.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Auferstehungsfeier  Friedhof Siegelsbach 

09.04.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Gottesdienst  Evang. 

Gemeindehaus/ Kirche 

18.04.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Café im Schloss  Evang. Gemeindehaus 

19.04.2023  Landfrauen  Mitgliederversammlung  Gasthaus Eisenbahn 

22.04.2023  Freiwillige Feuerwehr  Jahreshauptversammlung  Großer Bürgersaal 

30.04.2023  Kath. Kindergarten  Gottesdienst  Kath. Kirche 

30.04.2023  Freiwillige Feuerwehr  Zunftbaumfest  Vorplatz Bürgerzentrum 

 
M a i 
01.05.2023  Sportclub 1921 e. V.  Waldfest  Kurtbrunnen 

03.05.2023  DRK Senioren  Seniorennachmittag  Kleiner Bürgersaal 

01.05.2023  Musikverein  Maiwecken   

14.05.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Konfirmation  Evang. Kirche 

16.05.2023  Musikschule unterer Neckar  Schülerkonzert  Großer Bürgersaal 

16.05.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Café im Schloss  Evang. Gemeindehaus 

18.05.2023 
(Ersatztermin, falls 
schlechtes Wetter am 
01.05.2023) 

Sportclub 1921 e.V.  Waldfest  Kurtbrunnen 

20.05.2023  Sportclub 1921 e. V.  Mitgliederversammlung  SCS Vereinsraum 

 
J u n i 

07.06.2023  DRK Senioren  Seniorennachmittag  Kleiner Bürgersaal 

16.06.2023  Ortsbauernverband  Felderrundfahrt   

17.06.2023  Freiwillige Feuerwehr  Tagesausflug   

21.06.2023  Musikschule unterer Neckar  SpielRäume  Großer Bürgersaal 

20.06.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Café im Schloss  Evang. Gemeindehaus 

24.06.2023  Kath. Kindergarten  Schrottsammlung  Parkplatz Kindergarten 
St.Maria 

24.06.2023  TSG Siegelsbach Bad 
Rappenau e.V.  Sommerfest  Großer Bürgersaal 
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J u l i 
05.07.2023  DRK Senioren  Ausflug  Kleiner Bürgersaal 

07.07. 2023  
10.07.2023  Sportclub 1921 e.V.  Festwochenende zum 100+2 

Jährigen Vereinsjubiläum   Sportplatz Siegelsbach 

14.07.2023  
16.07.2023  Sportclub 1921 e. V.  Radausfahrt 

AHAbteilung   

15.07.2023  Musikverein  Sommernachtskonzert  Großer Bürgersaal 

18.07.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Café im Schloss  Evang. Gemeindehaus 

22.07.2023  Musikverein  Sommernachtskonzert  Großer Bürgersaal 

28.07.2023  Musikverein  Probenabschluss  Großer Bürgersaal 

 
A u g u s t 

 
 

 

02.08.2023  DRK Senioren  Seniorennachmittag mit 
Grillfest   

 
S e p t e m b e r 
01.09.2023  Musikverein  Probebeginn nach 

Sommerpause  Großer Bürgersaal 

19.09.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Café im Schloss  Evang. Gemeindehaus 

23.09.2023  Freiwillige Feuerwehr  Jahreshauptübung   

 
O k t o b e r 

 
 

 
 

 
 

01.10.2023  Kath. Kindergarten  Gottesdienst  Kath. Kirche 

01.10.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Erntedankfest  Evang. Kirche 

04.08.2023  DRK Senioren  Seniorennachmittag  Kleiner Bürgersaal 

07.10.2023  Musikverein  Rocknacht  Großer Bürgersaal 

14.10.2023  Freiwillige Feuerwehr  Oktoberfest  Großer Bürgersaal/ 
Feuerwehrhaus 

14.10.2023  FreizeitGymnastikVerein  Ausflug   

17.10.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Café im Schloss  Evang. Gemeindehaus 

21.10.2023  TSG Siegelsbach Bad 
Rappenau e.V.  Mitgliederversammlung  Großer Bürgersaal 

26.10.2023  Musikschule unterer Neckar  Schülerkonzert  Großer Bürgersaal 

31.10.2023 
01.11.2023  Sportclub 1921 e. V.  Herbstfest  SCS Vereinsraum 
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N o v e m b e r 

08.11.2023  DRK Senioren  Seniorennachmittag  Kleiner Bürgersaal 

11.11.2023  Evang./ Kath. 
Kirchengemeinden 

Ökumenischer Gottesdienst 
und Umzug zum Martinstag  Kath. Kirche 

21.11.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Café im Schloss  Evang. Gemeindehaus 

25.11.2023  Musikschule unterer Neckar  Musizierstunde im Advent  Ev. Kirche 

25.11.2023  Radsportfreunde  Weihnachtsfeier  Gasthaus zur Eisenbahn 

30.11.2023  Musikschule unterer Neckar  Schülerkonzert  Großer Bürgersaal 

 
D e z e m b e r 
02.12.2023  Sportclub 1921 e. V.  Winterfeier Alte Herren  SCS Vereinsraum 

02.12.2023  Freiwillige Feuerwehr  Weihnachtsfeier   

06.12.2023  DRK Senioren  Seniorennachmittag  Kleiner Bürgersaal 

08.12.2023  Agape Harmony e.V.  1. Weihnachtskonzert  Großer Bürgersaal 

09.12.2023  Agape Harmony e.V.  2. Weihnachtskonzert  Großer Bürgersaal 

10.12.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Seniorennachmittag  Evang. Gemeindehaus 

14.12.2023  DRK  Blutspende  Großer Bürgersaal 

17.12.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Weihnachtsliedersingen  Evang. Kirche 

22.12.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Stallweihnachten  Hof Familie Wemmer 

24.12.2023 
MGV „Eintracht 1906“ 
Siegelsbach e.V. und 
Musikverein  

Weihnachtsliedersingen  Vorplatz Bürgerzentrum 

24.12.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Christvesper und Christmette  Evang. Kirche 

31.12.2023  Evangelische 
Kirchengemeinde  Altjahresabend  Evang. Kirche 
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und 
Abstimmungen

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 
2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, Wählergrup-
pen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in 
den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten soge-
nannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl 
ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. 
Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tat-
sache. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung 
verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder 
Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Die Wahlberechtigten  
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch kann schriftlich oder mündlich - nicht telefonisch - bei der 
Gemeinde Siegelsbach, Bürgerbüro, Wagenbacher Str. 4a, 74936 Sie-
gelsbach eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, 
die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpfl ichten, frei-
willigen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum 
Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die 
Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes 
jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift. Die 
betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben 
das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder mündlich - nicht telefonisch - bei der Ge-
meinde Siegelsbach, Bürgerbüro, Wagenbacher Str. 4a, 74936 Siegels-
bach eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes zum 
Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführten Daten 
der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an 
die betreffenden Religionsgesellschaften. Die Datenübermittlung 
umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten, minderjährige 
Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht der-
selben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an-
gehören. Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben 
zu Vor- und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und 
Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften. Die Familien-
angehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, 
der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch ge-
gen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von 
Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt werden. 
Diese Zweckbindung wird der öffentlichrechtlichen Gesellschaft als 
Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch 
kann schriftlich oder mündlich - nicht telefonisch - bei der Gemeinde 
Siegelsbach, Bürgerbüro, Wagenbacher Str. 4a, 74936 Siegelsbach ein-
gelegt werden. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträ-
ger, Presse oder Rundfunk und gegen die Daten-
übermittlung an das Staatsministerium

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf 
die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) 

Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, An-
schrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 
70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. 
Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und 
jedes folgende Ehejubiläum. Die Meldebehörde übermittelt darüber 
hinaus gemäß § 12 der Meldeverordnung dem Staatsministerium zur 
Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten 
Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon 
umfasst sind zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, 
Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich - nicht telefonisch - bei 
der Gemeinde Siegelsbach, Bürgerbüro, Wagenbacher Str. 4a, 74936 
Siegelsbach eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Da-
ten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Adressbuchverlage

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz 
(BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Familiennamen, 
Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittel-
ten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adres-
senverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Die betroffenen 
Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, 
der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich - nicht telefonisch - bei 
der Gemeinde Siegelsbach, Bürgerbüro, Wagenbacher Str. 4a, 74936 
Siegelsbach eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Da-
ten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Ehe- und Altersjubilare

Altersjubilarin
16.1. Bruj, Valentina  85 Jahre

Ehejubiläum
Diamantene Hochzeit
19.1. Jörg, Karl Johann und Rosa Theresia, geb. Kühner

Sprechzeiten
Bürgerbüro
Gemeinde Siegelsbach

Gemeinde Siegelsbach Tel. (07264) 9150-0
Wagenbacher Str. 4a Fax (07264) 9150-40
74936 Siegelsbach gemeinde@siegelsbach.de
 www.siegelsbach.de

Öffnungszeiten
Montag 8.30 - 12.30 Uhr
Dienstag 8.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch 7.00 - 12.30 Uhr
Donnerstag 8.30 - 12.30 Uhr
 und 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.30 - 12.30 Uhr
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Siegelsbacher Vereine 
und Einrichtungen

DRK-Gymnastikkurse

Deutsches Rotes Kreuz  
Ortsverein Bad Rappenau–Siegelsbach 

 

 
 

NEUE Termine in Siegelsbach 
 

Im Bürgerzentrum ab 10. Januar 2023 
 

Gymnastik  
Dienstags von 14.00 – 15.00 Uhr 
Wohldosierte Übungen, angepasst an die körperlichen 
Eigenschaften der Teilnehmer/innen, aktivieren Körper 
und Geist. 
Zum Programm gehören Übungen mit kleinen Geräten 
(z. B. Kirschkernsäcke oder Tennisbälle) ebenso wie 
Partnerübungen. 
 

Die Kursgebühren bleiben unverändert! 
Kursgebühr: 20,00 € (für 10 Stunden) 

 
Weitere Informationen: 

Ingrid Fischer,  06268/1452 oder 0152/24612238 
 

Unverbindliches Hereinschauen und Mitmachen erwünscht! 

DRK-Seniorenclub Goldener Herbst Siegelsbach

Seniorenweihnacht
Am Mittwoch, 14. Dezember, feierten wir unsere Seniorenweihnacht 
im kleinen Bürgersaal des Siegelsbacher BÜZ. Bedingt durch Schnee-
fall und Krankheit blieben doch einige Stühle leer und wir konnten 
leider nicht so viele Seniorinnen und Senioren wie gewohnt begrü-
ßen. Der Stimmung tat das jedoch keinen Abbruch.
Im weihnachtlich festlich geschmückten Raum verbrachten wir bei 
Kaffee, Christstollen, selbstgebackenem Apfelbrot und Weihnachts-
gebäck einen gemütlichen Nachmittag mit guter Unterhaltung. Wir 
stimmten uns mit Liedern, Geschichten und Gedichten auf das Weih-
nachtsfest ein und begeistert lauschten wir dem „Bratapfel-Gedicht“, 
das uns Sabines Enkeltöchter vortrugen.
Frau Haas, die Vorsitzende des DRK Bad Rappenau-Siegelsbach, ließ 
es sich nicht nehmen, unsere beiden aus dem Clubteam ausschei-
denden Helferinnen Marianne Wally und Corina Fruh-Zepek, persön-
lich mit einem Präsent zu verabschieden.
Wir bedanken uns herzlich bei Marianne und Corina für die jahrelan-
ge sehr gute Zusammenarbeit. Ebenso bedanken wir uns bei Herrn 
Bürgermeister Haucap, der Gemeindeverwaltung und den Mitarbei-
tern des Bauhofs für ihre Unterstützung. Ein besonderes Highlight 
zum Abschluss des Nachmittags war der Besuch des Jugendorches-
ters des Musikvereins Siegelsbach unter der Leitung von Karlheinz 
Gramling. Zusammen mit 7 Jugendlichen erfreute er uns mit drei 
vorgetragenen weihnachtlichen Musikstücken, die zum Mitsingen 
einluden.
Alle Jugendlichen samt Leiter, sind waschechte Siegelsbacher. Man 
erkennt, hier findet eine erfolgreiche Jugendarbeit statt.
Vielen Dank für den Auftritt und jederzeit gerne wieder!
Das gesamte Clubteam wünscht allen Seniorinnen und Senioren, 
allen Siegelsbachern und all denjenigen, die uns unterstützen und 
helfen, einen guten Start ins neue Jahr, viel Gesundheit und ein fröh-
liches Wiedersehen im Jahr 2023.

Der nächste Seniorennachmittag findet am 1. Februar 2023 statt.
Die Einladung hierzu erfolgt noch separat im Mitteilungsblatt.
Es grüßt das Clubteam: Dietlinde Schüssler, Heide Hofmann, Jutta 
Schaller (1), Jutta Schaller (2), Karin Roth und Sabine Krugmann

Foto: DRK Hofmann

LandFrauenverein Siegelsbach

Die Kunst des schönen Schreibens
Ein weihnachtlicher Workshop rundete das diesjährige Programm 
der LandFrauen Siegelsbach ab. 
Am 14. Dezember begrüßte Vorsitzende Silke Waldherr Referen-
tin Susanne Friedrich aus Babstadt zum Thema „Weihnachtskarten 
selbst gestalten mit Handlettering“. 
Trotz der Grippewelle und der glatten Straßen waren viele Teilneh-
merinnen gekommen. Bevor es aber losgehen konnte, durften mit 
den Brush-Stiften erst noch „Schwungübungen“ gemacht werden. 
So konnte man sich mit den kunstvoll geschwungenen Buchstaben 
vertraut machen. Am Ende waren dann viele kreative Karten mit 
weihnachtlichen Motiven entstanden.

Kunstvoll gestaltete Adventskarten Foto: privat

Alternative Medizin und Naturheilverfahren
Am Mittwoch, 18. Januar 2023 startet das Jahresprogramm der 
LandFrauen Siegelsbach mit einem Vortrag. Um 19.00 Uhr wird Refe-
rentin Frau Scheid-Mosbacher im Gasthaus „Zur Eisenbahn“ viele 
Fragen zum Thema beantworten. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin 
und Naturheilverfahren. Ihre Hausarztpraxis hat sie seit 2001 in Bad 
Wimpfen. An diesem Abend freut sie sich mit den Landfrauen ins 
Gespräch zu kommen, über alles was uns umgibt und zu unserer 
Gesunderhaltung beiträgt. 
Ihrer Meinung und Erfahrung nach betrifft eine umfassende Gesund-
heit alle unsere Elemente „Körper-Geist-Seele“. Für jeden Bereich 
wird sie uns Tipps geben, wie wir diese stärken und beeinflussen 
können. Sie wird aus ihrem Praxisalltag erzählen. 
Am meisten freut und wünscht sie sich einen regen Austausch mit 
uns. Fragen sind gewünscht und gewollt. Anmeldung ans Landfrau-
enhandy 0159/07064867 oder Mail: landfrauen.siegelsbach@web.de 
bis Montag, 16. Januar 2023.
Der Vortrag ist kostenlos, Gäste sind herzlich willkommen.
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MGV „Eintracht 1906“ Siegelsbach e.V.

Der MGV „Eintracht 1906“ Siegelsbach e.V. wünscht allen Bürgerin-
nen und Bürgern ein frohes und gesundes neues Jahr 2023.
Chorprobe
Liebe Sängerinnen und Sänger,
die nächste Chorprobe findet wie gewohnt diesen Donnerstag um 
19.30 Uhr im BÜZ in Siegelsbach (Ratssaal) statt. 
Wir freuen uns auf euch.
Rückblicke
Weihnachtsfeier am 16.12.2022
Am Freitag vor dem vierten Advent traf sich der MGV zu seiner dies-
jährigen Weihnachtsfeier im Gasthaus zur Eisenbahn. Nach Sektemp-
fang und Begrüßung durch Vorstand Florian Hehl ließ man sich die 
Köstlichkeiten vom reichhaltigen Buffet schmecken. Das anschlie-
ßende Wichteln sorgte für eine Menge Spaß. Währenddessen hatten 
fleißige Hände das Dessert-Buffet mit den selbst kreierten Leckerei-
en der MGV-Mitglieder aufgebaut. Natürlich kam auch das Singen 
nicht zu kurz, schwungvoll und bis tief in die Nacht begleitet von 
unseren Gitarristen Tristan Hering und Stephan Müller. Ganz lieben 
Dank noch mal an euch beide - ihr seid klasse.
Besinnliches Weihnachtsliedersingen
Den Heiligen Abend am 24.12.2022 haben die Siegelsbacher, musi-
kalisch unterstützt vom Musikverein und von uns, ein weiteres Mal 
vor dem BÜZ genießen dürfen. Pünktlich um 16.00 Uhr trudelte die 
Menschenmenge am Rathausvorplatz ein, um in stimmungsvoller 
Weise Weihnachten einläuten zu lassen und um den Worten unse-
res Bürgermeisters Tobias Haucap zu lauschen, der das Jahr Revue 
passieren ließ. Im Anschluss versorgten wir alle Besucher und Mit-
wirkende mit Punsch und Glühwein. Das Weihnachtsliedersingen gilt 
in Siegelsbach seit Jahrzehnten als wunderschöne Tradition, an der 
wir alle festhalten.
Männergesangverein „Eintracht 1906“ Siegelsbach e.V. erhält 
E-Mail-Spende der Netze BW
Im Beisein von Bürgermeister Tobias Haucap überreichte Herr Bernd 
Faska, Kommunalberater Regionalzentrum Neckar-Franken der 
Firma Netze BW, einen symbolischen Scheck im Wert von 172,64 
Euro an den Ersten Vorstand Florian Hehl. Das Geld stammt aus der 
Aktion „Mail statt Brief“. Damit wurde die Kundschaft aufgefordert, 
den Stand des haushaltseigenen Stromzählers digital und nicht 
mehr per Post an Netze BW zu übermitteln. Aus den auf diese Weise 
eingesparten Kosten wurden Unterstützungsgelder für verschiede-
ne Vereine bereitgestellt. Wir bedanken uns recht herzlich bei der 
Netze BW für die Spende.

Der MGV bedankt sich herzlich für die Spende Foto: Gemeinde

Sportclub 1921 Siegelsbach e.V.

In Memoriam an Klaus Wagenbach
Zum 10. Jahresgedenken von Klaus „Hörnle“ Wagenbach 
† 14.1.2013
Der SCS gedenkt seinem langjährigen Jugendleiter, der vor 10 
Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Was bleibt ist 
die Erinnerung an die gemeinsam erlebte Zeit. Klaus war ein 
ganz besonderer Mensch und im Verein sehr engagiert. Zahlrei-
che Kinder lernten von ihm das Fußballeinmaleins.
Seine Hilfsbereitschaft, seine Solidarität, sein Lachen, seine spitz-
bübische Art, seine Fröhlichkeit, seine Geduld, seine Motivation, 
sein einzigartiger Umgang und auch manchmal seine impulsive 
Stimme mit den Jugendspielern vermissen wir alle sehr.
Gute Menschen sterben nicht,
gute Menschen leben ewig,
nicht nur vor Gott, auch in den Herzen derer,
denen sie Gutes taten.
Gute Menschen leben,
auch wenn sie gestorben sind,
zwar unsichtbar, doch ganz in unserer Nähe.
Im Namen aller Mitglieder 
Die Vorstandschaft des SC 1921 Siegelsbach e.V.

Christbaumsammlung
Wohin mit dem Christbaum?
Wir, die Jugendabteilung des Sportclubs Siegelsbach, holen Ihren 
Christbaum am Samstag, 14. Januar 2023 gerne ab. Bitte stellen 
Sie Ihren Tannenbaum ab 9.00 Uhr zur Abholung bereit. Für unsere 
Mühe bitten wir um eine kleine Spende von 2,- € je Baum. Wir bitten 
die Spende auf unser Paypal- oder Bankkonto zu überweisen. Gerne 
kann die Spende auch an den Tannenbaum gehangen werden.
Bankkonto: Sportclub Siegelsbach
IBAN: DE90672922000067010701, BIC: GENODE61WIE
Volksbank Kraichgau
PayPal: scsiegelsbach@gmail.com
SCS beim Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier
Vergangenes Wochenende traten die beiden Herrenmannschaften 
des SCS beim Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier des TSV Obergimpern 
an. Beim vorweihnachtlichen Budenzauber besiegte unsere erste 
Mannschaft in den Gruppenspielen die SG Kirchardt und den VfB 
Sennfeld. Im letzten Gruppenspiel gegen den SV Sinsheim ging es 
um den Gruppensieg, welcher durch ein Unentschieden und das 
bessere Torverhältnis eingetütet wurde. 
Unsere zweite Mannschaft hatte in einer starken Gruppe gegen die 
zwei Kreisligisten VfB Bad Rappenau und SG Waibstadt sowie dem SV 
Neidenstein keine Chance und schied in der Gruppenphase aus. Im 
Viertelfinalspiel setzte sich unsere erste Mannschaft gegen den SV 
Babstadt durch. Im Halbfinalspiel traf man auf den späteren Turnier-
sieger VfB Bad Rappenau gegen den man unterlag. Im Spiel um Platz 
3 gegen die SGM MassenbachHausen musste der Drittplatzierte im 
Neunmeterschießen ermittelt werden. Hier verlor man leider und 
musste sich mit einem respektablem Platz 4 zufrieden geben.
D-Jugend-Leistungsvergleich beim SCS
Vorletztes Wochenende fand beim SCS der 1. Leistungsvergleich der 
D-Junioren in einem Turniermodus statt. Gespielt wurde auf dem Ra-
senplatz und in der Sporthalle. Insgesamt gingen acht Mannschaften 
in zwei Gruppen, darunter die Mannschaft des Fördernachwuchs-
zentrums Siegelsbach, an den Start. Bei spannenden Begegnungen 
konnte sich die Mannschaft des FNZ Heilbronn durchsetzen und 
gewann den Leistungsvergleich. Gefolgt vom Zweitplatzierten FC 
Union Heilbronn. Dritter wurde die SG Waibstadt. Im Anschluss fand 
die Siegerehrung im Vereinsheim statt und der Abend klang beim 
WM-Spiel Marokko gegen Portugal aus.
Ergebnis
1.  FNZ Heilbronn
2.  FC Union Heilbronn
3.  SG Waibstadt
4.  Sport-Union Neckarsulm
Wir bedanken uns bei allen Mannschaften, Betreuern sowie Helfern, 
die diesen Leistungsvergleich möglich gemacht haben.

Im Verein ist Sport am schönsten ... Mach mit!
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Tennisclub Siegelsbach e.V.

Mitgliederversammlung
Am Freitag, 3. Februar 2023 um 20.00 Uhr findet im Gasthaus zur 
Eisenbahn die diesjährige Mitgliederversammlung des Tennisclubs 
statt. Hierzu werden alle Mitglieder recht herzlich eingeladen.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
  1. Begrüßung
  2. Feststellung der Tagesordnung
  3. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
  4. Bericht des Kassiers
  5. Bericht der Kassenprüfer
  6. Bericht der Jugendwartin
  7. Bericht des Sportwarts
  8. Aussprache über die Berichte
  9. Entlastung des Vorstands
10. Neuwahlen (Kassenprüfer)
11. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung können bis Dienstag, 31.1.2023 bei der 
Schriftführerin Ute Wagenbach (Mail: ute.wagenbach@t-online.de) 
eingereicht werden.

TTC Siegelsbach

Abteilung Tischtennis
Start in die Rückrunde
Los gehts mit der Jugend. Die U15 spielt am Dienstag, 10.1.2023 in 
Landhausen das erste Rückrundenspiel.
Weiter gehts am Donnerstag ebenfalls mit der Jugend am 12.1.2023, 
hier haben die U13 und die U15 jeweils ein Pokal-Heimspiel. Die U15 
empfängt den TTC Neidenstein und die U13 den TTC Gemmingen.
Trainingszeiten sind
Schüler/Jugend
montags 17.30 - 19.30 Uhr
donnerstags 18.00 - 20.00 Uhr
Erwachsenentraining
dienstags 20.00 - 22.00 Uhr
donnerstags 20.00 - 22.00 Uhr

Abteilung Volleyball
Achtung Gameday
Auch die Volleyballer*innen starten in ihre Rückrunde. Gleich das ers-
te Spielwochenende gibt ein Heimspielkracher.
Am 15.1.2023 empfangen die Volleyballer*innen die Mannschaften 
aus Ziegelhausen und Sulzfeld zum Rückrundenstart.
Zuschauer sind herzlich willkommen und feuern unsere Spieler*innen 
hoffentlich lautstark von der Empore aus an. Für das leibliche Wohl ist 
mit Snacks und Getränken gesorgt.
Spielbeginn in der Sporthalle in Siegelsbach ist 11.00 Uhr.
Volleyball-Trainingszeiten
Trainingszeiten sind mittwochs, 20.00 - 22.00 Uhr

Aus den Fraktionen

Freie Wählervereinigung Siegelsbach

Neujahrsgrüße
Die Freien Wähler im Landkreis Heilbronn werden sich auch in die-
sem Jahr für die Belange der Kreisbevölkerung einsetzen.
Wir bedanken uns für Ihre Anregungen sowie Unterstützung im ver-
gangenen Jahr und bitten um beides auch weiterhin. Nur so können 
wir weiter erfolgreich für Sie wirken. Ihnen allen einen guten Start in 
das Jahr 2023.

Gemeinsame amtliche
Bekanntmachungen

Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber

Das Teilhabestärkungsgesetz überträgt den Integrationsämtern seit 
dem 1.1.2022 die Aufgabe der flächendeckenden Einrichtung von 
„einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber gemäß § 185a SGB 
IX“.
In Baden-Württemberg werden diese Aufgaben von den Fachbera-
tern und Fachberaterinnen der Integrationsfachdienste übernom-
men. Diese nehmen für die Arbeitgeber eine trägerunabhängige 
Lotsenfunktion ein.
Die Fachberater und Fachberaterinnen der Integrationsfachdienste 
informieren, beraten und unterstützen Arbeitgeber. Sie sprechen 
diese an, um sie für die Ausbildung, Einstellung oder dauerhafte Be-
schäftigung von schwerbehinderten Menschen zu sensibilisieren.
Sie stehen den Arbeitgebern bei allen Fragen rund um das Thema 
„Behinderung und Arbeit“ zur Verfügung. Sie beraten unter anderem 
über mögliche finanzielle Leistungen, über technische Hilfen und un-
terstützen auch bei der Stellung von Anträgen bei den zuständigen 
Leistungsträgern.
Das Angebot ist kostenlos und stellt eine verlässliche Begleitung und 
Unterstützung für alle Arbeitgeber dar.
Die Agentur für Arbeit Heilbronn arbeitet mit dem Integrationsfach-
dienst bei der Aufgabenerledigung partnerschaftlich zusammen.
Die einheitliche Ansprechstelle für den Stadt- und Landkreis Heil-
bronn ist wie folgt zu erreichen:
Integrationsfachdienst Heilbronn
Wilhelmstr. 51, 74074 Heilbronn
Tel. 0711/250831600, Mail: info.heilbronn@ifd.3in.de

Meldepflicht: Arbeitgeber mit mindestens 20 Mit-
arbeitern müssen schwerbehinderte Menschen 
beschäftigen

Unternehmen müssen bis zum 31. März 2023 ihre Daten an die 
Arbeitsagentur melden
Arbeitgeber mit durchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen sind 
gesetzlich verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Diese Arbeitgeber ha-
ben der Agentur für Arbeit bis spätestens 31. März 2023 ihre Beschäf-
tigungsdaten anzuzeigen. Diese Frist kann nicht verlängert werden. 
Am schnellsten geht es elektronisch. Die Beschäftigungs- und An-
zeigepflicht gilt auch für Unternehmen, die im laufenden Jahr von 
Kurzarbeit betroffen waren.
Kostenlose Software
Um die Anzeige zu erstellen, können Unternehmen und Arbeitgeber 
die kostenfreie Software IW-Elan nutzen. Diese steht auf der Home-
page www.iw-elan.de unter der Rubrik „Download“ zur Verfügung 
oder kann als CD-ROM unter der Rubrik „Service“ bestellt werden. 
Seit dem Anzeigejahr 2021 ist die elektronische Anzeige mit IW-Elan 
noch einfacher: Es ist keine Unterschrift und keine postalische Ver-
sendung der „Erklärung zur Vorlage bei der Agentur für Arbeit“ mehr 
erforderlich.
Kommen Arbeitgeber der Beschäftigungspflicht nicht nach, ist eine 
sogenannte Ausgleichsabgabe zu zahlen. Diese Abgabe wird auf 
Grundlage der jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote er-
mittelt. Falls eine Ausgleichsabgabe gezahlt werden muss, kann dies 
ebenso über die Software berechnet werden.
Weitere Informationen finden Sie im Mediendienst der Bundesagen-
tur für Arbeit. Weitere Hinweise und Erläuterungen können über 
die BA-Seite www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/
schwerbehinderte-menschen abgerufen werden.
Fragen zum Anzeigeverfahren werden von Montag bis Frei-
tag zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 
0721/8237066 für Arbeitgeber aus dem Bezirk der Agentur für Arbeit 
Heilbronn beantwortet.
Kennen Sie das neue Angebot der einheitliche Ansprechstellen 
für Arbeitgeber?
Die einheitlichen Ansprechstellen informieren, beraten und unter-
stützen Arbeitgeber bei der Ausbildung, Einstellung und Beschäfti-
gung von schwerbehinderten Menschen. Sie stehen Arbeitgebern 
als trägerunabhängiger Lotse bei Fragen zur Ausbildung, Einstel-
lung, Berufsbegleitung und Beschäftigungssicherung von schwer-
behinderten Menschen zur Verfügung. Ebenfalls unterstützen sie bei 
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∙  Je mehr Tageslicht, desto besser.
∙  Doch fotogra� eren Sie nie gegen das Licht!

Je mehr Tageslicht, desto besser.
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